
 

Marktgemeinde Oberdrauburg 
Marktplatz 1, 9781 Oberdrauburg 
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Email: oberdrauburg@ktn.gde.at 
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Niederschrift 

 
über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Oberdrauburg am Donnerstag,  
18. Dezember 2025, mit Beginn um 19.00 Uhr im Rathaus Oberdrauburg. 
 
 
Anwesende Mitglieder des Gemeinderates: 
Bürgermeister Stefan Brandstätter, Vizebürgermeister Christian Hopfgartner, Vizebürgermeis-
ter Siegbert Pucher, Elfriede Oberlerchner, Robert Schreier, Mag. Christian Brandstätter, Chris-
tina Schafer BA, Michael Brandstätter, Mag. Christina Manhart, Martin Bernhard, Michael 
Canazei-Schober, Gottfried Bernhard, Ursula Raff 
 
Anwesende Ersatzmitglieder: Ramona Hotschnig BSc., Barbara Koubek MSc. 
 
Abwesende Mitglieder: Siegfried Korber, Maria Lerchster 
 
Schriftführer: AL Martin Lackner 
 
Anwesende Gemeindebedienstete: Claudia Hotschnig  
 
 
Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgte gemäß den Bestimmungen der K-AGO.  
 
Als Mitfertiger werden Hotschnig Ramona und Koubek Barbara bestellt. 
 
Herr Bürgermeister Stefan Brandstätter begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
 
 

http://www.oberdrauburg.at/


 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil: 
  

1. Vorlage der Niederschrift vom 13.11.2025 
2. Beratung und Beschlussfassung Voranschlag 2026 und Mittelfristiger Finanzplan 2027 – 

2030 inkl. Kontokorrentrahmen 
3. Bericht Kontrollausschuss 4/2025  
4. Beratung und Beschlussfassung Sanierung Geländer Zwickenberg  
5. Information Postbus Shuttle 
6. Beratung und Beschlussfassung Benützungstarife Drauforum  
7. Beratung und Beschlussfassung Auenwege Oberdrauburg 

a. Entlassung aus dem öffentlichen Gut und Aufhebung der Widmung zum Gemein-
gebrauch  

b. Übertragung der Grundstücke an die BG Auenwege Oberdrauburg 
 

 

ERLEDIGUNG DER TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Vorlage der Niederschrift 13.11.2025 
 
Die Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2025 wurde für richtig be-
funden.  
 
 

2. Beratung und Beschlussfassung Voranschlag 2026 und Mittelfristiger Fi-
nanzplan 2027 – 2030 inkl. Kontokorrentrahmen 

 
Herr Michael Brandstätter nimmt ab 19:05 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats wurden lt. § 6 Abs. 3 K-GHG darüber informiert, dass der 
Entwurf des Voranschlages 2026 im Internet und im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht 
bereitgestellt wird. 
Die Begutachtung des Voranschlages 2026 erfolgte am 02.12.2025 durch die Abteilung 3 – 
Revision. Änderungen durch die Revision wurden berücksichtigt und eingepflegt.  
Der Voranschlagsentwurf 2026 inkl. Verordnung sowie der Mittelfristige Finanzplan 2027-2030 
wurden von AL Martin Lackner den Gemeinderatsmitgliedern erläutert. 
 
Beschlussantrag:  
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat den vorliegenden 

Voranschlag inkl. Verordnung und Kontokorrentkredit für das Haushaltsjahr 2026 

sowie den MFP 2027-2030. 

 
Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 
 

3. Bericht Kontrollausschuss 4/2025 
 
Der Bericht des Kontrollausschusses (4/2025) wurde den Mitgliedern des Gemeinderates in 
der Sitzung vorgelegt, vom Berichterstatter des Kontrollausschusses verlesen und vom Ge-
meinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

4. Beratung und Beschlussfassung Sanierung Geländer Zwickenberg 
 
Das Geländer auf dem Grundstück 10/2 KG Zwickenberg (Parkplatz) westlich der Auffahrt zur 
Kirche ist desolat und muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Eine Sanierung ist 
nicht zielführend, da auch die Höhe der Absturzsicherung nicht der aktuellen Norm ent-
spricht.  

 
 
 



 

 
 
 
Bernhard Gottfried fragt, warum Herr Schreier Robert bei der Ausschreibung nicht angefragt 
wurde und er sollte bei der nächsten Ausschreibung gefragt werden – es soll auf die Einhei-
mischen Betriebe geachtet werden.   
 
Beschlussantrag:  
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat den Auftrag an 
Herrn Martin Schreier mit einer Pauschalauftragssumme in der Höhe von € 
10.200,-- brutto zu vergeben.  
 
Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Information Postbus Shuttle 
 
Gemeinderatssitzung 13.11.2025 
Beratung und Beschlussfassung Postbus Shuttle Oberes Drautal 
 
Ab 15. Oktober 2025 wurde in den Gemeinden Greifenburg, Berg im Drautal, Dellach im 
Drautal und Irschen das neue „On-Demand“-Shuttle-Angebot Postbus Shuttle Oberes Drautal 
in Betrieb genommen.  
Das Angebot richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Gäste und umfasst rund 300 
Haltepunkte, die fußläufig erreichbar sind. Die Buchung erfolgt über eine App oder telefonisch.  
Betriebszeiten: 

• Basisbetrieb (Oktober – April): Montag–Freitag 07:00–19:00 Uhr, Samstag 08:00–
16:00 Uhr.  

• Sommerbetrieb (Mai – September): Montag–Freitag 07:00–20:00 Uhr, Samstag 08:00–
16:00 Uhr.  

Fahrpreise: Die Preise orientieren sich am Tarif des Kärntner Verkehrsverbund; zusätzlich fällt 
ein Komfortzuschlag von € 2 pro Person und Fahrt an. Kinder unter 6 Jahren sowie berechtigte 
Personen mit Behindertenausweis können das Angebot kostenlos nutzen.  
ZeitkarteninhaberInnen (z.B. Ktn. Ticket, Klimaticket, SchülerInnen-, Lehrlings- und Studen-
tenInnenkarten) zahlen ebenfalls nur diesen Zuschlag. Eventuell alternative Möglichkeit für 
Schüler, wenn keine Fahrten durch Transportunternehmen Siebler erfolgen.  
Das neue Shuttle-System soll die Mobilität in der Region verbessern, Wartezeiten verkürzen 
und eine flexible, moderne Transportalternative bieten. 

 
Beim Starprojekt wurden die Gemeinden Steinfeld und Oberdrauburg leider nicht berücksich-
tigt. Nach intensiver Urgenz von Herrn Bgm. Brandstätter besteht die Möglichkeit der Teil-
nahme der Marktgemeinde Oberdrauburg beim Projekt Postbus Shuttle Oberes Drautal ab 
Dezember 2025. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre bis 2028 mit der Option um 2 Jahre Verlängerung. 
Wenn das Projekt von der Bevölkerung gut angenommen wird, besteht die Chance, dass das 
Projekt in den öffentlichen Verkehr übernommen wird. Die Kosten pro Jahr belaufen sich auf 
ca. € 85.000,--. Nach Abzug der Förderungen (80% = ca. € 68.000) belaufen sich die jährlichen 
Kosten für die Gemeinde auf maximal € 17.000,--. Die Unterlagen wurden dem Gemeinderat 
als Tischvorlage vorgelegt.  
 
Beschlussantrag:  
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat, dass sich die 

Marktgemeinde Oberdrauburg ehestmöglich bzw. ab Dezember 2025 am Projekt 

Postbus Shuttle Oberes Drautal für 3 bzw. 5 Jahre beteiligt. Die Kosten für die 

Marktgemeinde Oberdrauburg belaufen sich jährlich auf maximal € 17.000,--. Das 

Projekt ist auf 3 Jahre aufgebaut mit der Option um 2 Jahre Verlängerung.  

 
Beschluss: Der Beschluss wird mehrheitlich gefasst. 

4 Gegenstimmen: Elfriede Oberlerchner, Michael Canazei-Schober,  
                               Robert Bernhard, Robert Prutej 

 

 
Am 16.12.2025 hat eine Aussprache mit Herrn LR Mag. Sebastian Schuschnig den Bürgermeis-
tern der Marktgemeinde Oberdrauburg Stefan Brandstätter, der Gemeinde Irschen Manfred 
Dullnig, der Gemeinde Dellach im Drautal Johannes Pirker, der Gemeinde Berg im Drautal 
Wolfgang Krenn und der Marktgemeinde Greifenburg Josef Brandner stattgefunden. Dabei 
wurde vereinbart, dass die Pilotgemeinden Irschen, Dellach, Berg und Greifenburg einen Be-
schluss im Gemeinderat fassen werden, dass die Marktgemeinde Oberdrauburg ab 01.Mai 
2026 am Postshuttlebus Projekt mitaufgenommen wird.  



 

Ab sofort sind die Haltestellen Arzt und Bahnhof für alle nutzbar.  
 
Information von Herrn Potocsnyek (Österreichische Postbus Aktiengesellschaft) – wurde den 
Gemeinderatsmitgliedern vorgelegt:  
In den Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Greifenburg und Irschen wurde im 
Oktober 2025 ein zusätzliches öffentliches Verkehrsangebot – das Postbus Shuttle – einge-
führt. 
 
Nach einer ersten Projektphase soll ab 1. Mai 2026 auch die Marktgemeinde Oberdrauburg 
Teil dieses bedarfsorientierten Mobilitätsangebots werden. Die Bürgermeister der vier Gemein-
den, in denen das Postbus Shuttle bereits für nachhaltige Mobilität sorgt, haben sich in einer 
gemeinsamen Besprechung einstimmig dafür ausgesprochen, Oberdrauburg in das Mobilitäts-
projekt aufzunehmen. Voraussetzung ist jeweils ein positiver Gemeinderatsbeschluss. Auch 
das Land Kärnten befürwortet diese Vorgehensweise ausdrücklich. 
 
Bis zur vollständigen Teilnahme der Marktgemeinde Oberdrauburg können bereits jetzt Fahr-
ten mit dem Postbus Shuttle von den Haltepunkten Dr. Erich Dabernig und Bahnhof Oberd-
rauburg in die Nachbargemeinden gebucht werden. 
 
Wichtig: Fahrten zwischen den Haltepunkten Dr. Erich Dabernig und Bahnhof Oberdrauburg 
sind bis zur vollständigen Teilnahme nicht möglich! 
 
Postbus Shuttle-Fahrten können über die Postbus Shuttle App (kostenlos im App Store und 
Play Store) oder telefonisch während unter 0800 80 88 08 gebucht werden. 
 
Eine Übersicht aller Haltepunkte des Postbus Shuttle finden Sie hier: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10gbduqHZYA8n8EhcCPpdGA27f-
lvuoc&ll=46.745902929499344%2C13.01148097787831&z=14    
 
So funktioniert die Buchung: 
 

• Start- und Zielort sowie gewünschte Fahrzeit bekanntgeben  
• Ticketkategorie & Personenanzahl auswählen 
• Fahrtvorschlag auswählen  
• Fahrt buchen  
• Fußwege zum Einstiegspunkt bzw. vom Ausstiegspunkt zum Ziel werden angezeigt  
• Einsteigen und komfortabel ans Ziel kommen 

 
Es wird empfohlen, Fahrten rechtzeitig zu buchen. Buchungen sind bis zu 30 Tage im Voraus 
möglich. 
 
Fahrten mit dem Postbus Shuttle sind so günstig wie Öffis. Die Fahrpreise orientieren sich an 
den Tarifen des Kärntner Verkehrsverbundes. Zusätzlich fällt pro Person und Fahrt ein Kom-
fortzuschlag von € 2,- an. Fahrgäste mit einem Kärnten Ticket, KlimaTicket Österreich oder 
einer gültigen Zeitkarte des Kärntner Verkehrsverbundes (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres-
karte, JUGEND.mobil.Ticket für Schüler:innen/Lehrlinge, Semesterkarte für Student:innen) 
zahlen für die Fahrt mit dem Postbus Shuttle nur den Komfortzuschlag von € 2,-. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10gbduqHZYA8n8EhcCPpdGA27f-lvuoc&ll=46.745902929499344%2C13.01148097787831&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10gbduqHZYA8n8EhcCPpdGA27f-lvuoc&ll=46.745902929499344%2C13.01148097787831&z=14


 

6. Beratung und Beschlussfassung Benützungstarife Drauforum 
 
In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 14.03.2024 wurde die Tarifliste für die Vermie-
tung des Drauforums beschlossen. Diese Tarifliste dient als Bewertungs- und Orientie-
rungshilfe für die Verrechnung. Als einheimisch gelten dabei Nutzerinnen und Nutzer 
aus dem Gemeindegebiet 9781 Oberdrauburg, einschließlich Simmerlach.  
Trotz der vorliegenden Tarifliste wird jede Veranstaltung gesondert bewertet, um Art, 
Umfang und Zweck der Nutzung angemessen berücksichtigen zu können. Auf Basis dieser 

Einzelbewertung werden die jeweils anfallenden Benützungsentgelte festgelegt. 
Dem Bürgermeister wird im Rahmen dieses Beschlusses das Pouvoir eingeräumt von der Ta-
rifliste abweichende Einstufungen festzulegen insbesondere bei Veranstaltungen mit besonde-
rem öffentlichem Nutzen. 
 
Beschlussantrag: 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat die angeführte 
Tarifliste. Weiters wird festgelegt, dass dem Bürgermeister das Pouvoir einge-
räumt wird von der Tarifliste abweichende Einstufungen festzulegen, insbesondere 
bei Veranstaltungen mit besonderem öffentlichem Nutzen wie z. Bsp. Verbands-
ratssitzungen, Leader und Regionssitzungen, gemeindeeigene Veranstaltungen 
und Veranstaltungen ähnlicher Organisationen. Ausgenommen von den Tarifen 
sind Proben, Ausschusssitzungen, Vollversammlungen, Gremiumssitzungen von 
örtlichen Vereinen sowie Feuerwehrsitzungen sollten diese im Drauforum stattfin-
den. Weitere Sondernutzung können vom Bürgermeister extra bewertet werden.  
 
Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 



 

7. Beratung und Beschlussfassung Auenwege Oberdrauburg 
 
Die Verhandlung zur Gründung der Bringungsgemeinschaft Auenwege fand am 12.09.2025 um 
10:00 Uhr im Drauforum statt. Alle Anwesenden Grundeigentümer stimmten der Gründung der 
BG Auenwege zu. Die Markgemeinde Oberdrauburg ist bereit, Anteile im Ausmaß von 25% der 
Gesamtanteile zu übernehmen und wird damit Mitglied der Bringungsgemeinschaft. Der Anteil 
der Gemeinde umfasst das Recht, dass die Weganlage von Spaziergängern und Radfahrern im 
derzeitigen Ausmaß benützt werden darf. Über die Weganlage darf jedoch kein offizieller Radweg 
geführt werden. Die Mülleimer und die Bänke, die seitens der Gemeinde aufgestellt werden, 
werden auch weiterhin von dieser gewartet.  
 
Beschlussantrag: 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat: 

Die Markgemeinde Oberdrauburg übernimmt, Anteile im Ausmaß von 25% der Ge-
samtanteile und wird damit Mitglied der Bringungsgemeinschaft Auenwege Oberd-
rauburg. Der Anteil der Gemeinde umfasst das Recht, dass die Weganlage von Spa-
ziergängern und Radfahrern im derzeitigen Ausmaß benützt werden darf. Über die 
Weganlage darf jedoch kein offizieller Radweg geführt werden. Die Mülleimer und 
die Bänke, die seitens der Marktgemeinde aufgestellt werden, werden auch weiter-
hin von dieser gewartet.  
 
Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 

 
a. Entlassung aus dem öffentlichen Gut und Aufhebung der Widmung zum 

Gemeingebrauch  
 
Die Marktgemeinde Oberdrauburg plant gemäß §§ 6, 21 und 24 des Kärntner Straßengesetzes 

2017 – K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, in der zuletzt geltenden Fassung des Gesetzes, 
 

das Grundstück Nr.: 1395 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von 3.561 m²  

das Grundstück Nr.: 1410 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von 3.480 m²  

das Grundstück Nr.: 1412 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von    375 m²  

das Grundstück Nr.: 1429 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von 3.941 m²  

das Grundstück Nr.: 1436 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von 3.816 m²  

das Grundstück Nr.: 1448 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von    811 m²  

das Grundstück Nr.: 1457 KG 73115 Oberdrauburg im Ausmaß von    670 m²  
 

aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Oberdrauburg zu entlassen und die Widmung 

zum Gemeingebrauch aufzuheben. 

 

Während der Kundmachung im Zeitraum 05.05.2025 - 02.06.2025 wurden keine schriftlichen, 

begründete Einwendungen gegen die beabsichtigten Erklärungen eingebracht.  

 

Beschlussantrag:  

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat den entsprechen-

den Entwurf der Verordnung, mit welcher oben genannte Grundstücke gemäß §§ 

6, 21 und 24 des Kärntner Straßengesetzes 2017 – K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, 

in der zuletzt geltenden Fassung des Gesetzes, aus dem öffentlichen Gut der Markt-

gemeinde Oberdrauburg entlassen und die Widmung zum Gemeingebrauch aufge-

hoben wird. 

 
Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 



 

 
b. Übertragung der Grundstücke an die BG Auenwege Oberdrauburg 

 
Die Agrargemeinschaft Nachbarschaft Oberdrauburg hat in der Vollversammlung einen positi-
ven Beschluss betreffend der BG Auenwege Oberdrauburg gefasst. Nunmehr sollen auch die 
unter TO 7 a) genannten Grundstücke an die BG Auenwege Oberdrauburg übertragen werden. 
 
Beschlussantrag: 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat die unter TO 7 a) 

genannten Grundstücke kostenlos an die BG Auenwege Oberdrauburg zu übertra-

gen. 

Die Umsetzung des Beschlusses wird erst nach rechtskräftiger Gründung der Brin-

gungsgemeinschaft Auenwege Oberdrauburg und Legitimierung durch die Agrar-

bezirksbehörde Villach durchgeführt. 

 

Beschluss: Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 
 
 
Sitzungsende: 19:57 Uhr 
 
 
 


